
 
 

 

 
Protokoll 
 

Zweck Vorstandssitzung 

Datum 02.10.2014 

Zeit und Ort 10:00 – 12:00 Uhr, LCT One 

Anwesend 

- Obmann Rudolf Lerch 

- Franz Rüf (aufgrund des zwischenzeitlichen Rücktritts nicht mehr Vorstandsmitglied, 

jedoch unterstützend tätig) 

 
Tagesordnung 
1. Besprechung TO-Punkte und Sitzungsverlauf Generalversammlung 
2. Aufnahme neuer Mitglieder   
3. Wahlvorschlag 
4. Geschäftsordnung, Beirat 
5. Allfälliges 

 

 
Zu Punkt 1 – Besprechung TO-Punkte und Sitzungsverlauf Generalversammlung 

Die Tagesordnung zur Generalversammlung wurde zeitgerecht versendet. Bei der 
Durchsprache der Tagesordnungspunkte wurden keine ergänzenden Feststellungen gemacht.   
 
 
Zu Punkt 2 – Aufnahme neuer Mitglieder 

Die Anträge zur Mitgliedschaft sind in den vergangenen Monaten bei der Geschäftsstelle 
eingelangt und wurden gesammelt. Die Aufnahme von Mitgliedern ist in der Verantwortung 
des Vorstandes. Nach einer Diskussion über die antragstellenden Organisationen erklärt sich 
der Vorsitzende Rudolf Lerch über die Aufnahme der neuen Mitglieder einverstanden, will 
jedoch aufgrund der aktuellen Situation (ausscheiden von Franz Rüf) diese Entscheidung in der 
Generalversammlung vortragen und eine Mitentschließung durch die Generalversammlung 
erwirken. Dies kann im Rahmen der Festlegung des Mitgliedsbeitrages, welcher von der 
Generalversammlung beschlossen werden muss, erfolgen.  
 
 
Zu Punkt 3 – Wahlvorschlag 

Der Vorschlag lautet:  
Obmann-Stellvertreter Anton Wirth, zweiter Obmann-Stellvertreter Bgm. Dietmar Tschohl 
 
Als Beiräte: 
LAbg. Josef Türtscher, Bgm. Wolfgang Langes, Bgm. Andi Haid sowie die 
Regionalmanagementstellen Marion Ebster, Andrea, Mayer, Ruth Moser, Daniela Hofer, 
Manuela Hack und Monika Paterno. 
 
 
Zu Punkt 4 – Geschäftsordnung, Beirat 

Rudolf Lerch stellt fest, dass die vorliegende Geschäftsordnung mit dem Revisionsverband 
abgestimmt und im Vorfelde mit den Regionalmanagementstellen in einem gemeinsamen 
Workshop erarbeitet wurde (07.07.2014). Obwohl laut Statuten die Geschäftsordnung vom 
Beirat selbst erlegt werden kann, soll dazu ein Beschluss in der Generalversammlung erfolgen.  



 
 

 

 
 
Zu Punkt 5 – Allfälliges 

Keine weitern Anmerkungen. 
 
 
 


